




BORA-Neuregelung zur Ablehnung der Beratungshilfe

Die Satzungsversammlung hatte am 14. November 2008 beschlossen,
einen neuen § 16a in die Berufsordnung der Rechtsanwälte einzufügen.
Die neue Regelung befasst sich mit den Voraussetzungen, unter denen
eine Ablehnung der Beratungshilfe durch den Rechtsanwalt nicht als 
Berufsrechtsverletzung zu werten ist. Der ursprüngliche Beschluss der Sat-
zungsversammlung wurde vom Bundesjustizministerium mit Bescheid
vom12. März 2009 teilweise aufgehoben (vgl. BRAK-Mitteilungen 2009,

64 f.). Die nicht durch die BMJ-Aufhebung be-
troffenen Teile der Neuregelung von § 16a BORA
sind nun zum 1. September 2009 in Kraft 
getreten. Den Wortlaut der Neuregelung in 
§ 16a BORA finden Sie unter:http://www.brak.de/
seiten/pdf/Berufsregeln/ BORAStand01.09.09.pdf

BGH hat entschieden: § 15a RVG auch
auf Altfälle anwendbar

II. Zivilsenat weist VIII. Senat in die Schranken

Durch den neuen § 15a RVG ist die folgenreiche
Rechtsprechung des BGH zur Anrechnung der
Geschäftsgebühr auf die Verfahrensgebühr end-
lich korrigiert worden. Unklar war jedoch bislang,
ob § 15a RVG auch auf Altfälle anzuwenden ist.
Dies hat der II. Zivilsenat des BGH nun bejaht und
dabei mehr als deutliche Worte zur Anrechnungs-
Rechtsprechung des VIII. Zivilsenates mit seinen
zum Teil „katastrophalen“ Folgen gefunden (Be-

schluss v. 2. September 2009, II ZB 35/07). Der Gesetzgeber habe mit dem
neu eingefügten § 15a RVG das RVG nicht geändert, sondern lediglich die
bereits bestehende Rechtslage klargestellt. Die Anrechnungsvorschrift
wirkt sich danach grundsätzlich im Verhältnis zu Dritten nicht aus, da sie
nur das Innenverhältnis zwischen Anwalt und Mandant betrifft. Auch
wenn eine außergerichtliche Geschäftsgebühr angefallen ist, ist somit die
Verfahrensgebühr - abgesehen von den in § 15a Abs. 2 RVG geregelten
Ausnahmen - grundsätzlich in voller Höhe festzusetzen. Die Entscheidung
wird im Anwaltsblatt 11/2009 vorgestellt. Das lesenswerte Urteil finden Sie
auch unter www.anwaltsblatt.de. 

Warnung: Vorsicht bei Weitergabe
Ihrer Kanzleidaten an „Verzeichnisse“

Aus der Kollegenschaft erreichen uns immer
wieder Hinweise, dass „Verzeichnisse“, „Inter-
netkarteien“ etc. gleichzeitig mit der Aufnahme
der „Basisdaten“ versuchen, einen kostenpf-
lichtigen Eintrag zur generieren. Oft wird damit
gelockt, dass der Eintrag der Basisdaten kosten-
los sei. Wenn man jedoch dann den Datenbo-
gen mit Daten versieht und unterschreibt, ist der
Auftrag erteilt. Gerade im Alltagsgeschäft eine

typische Falle. Wir bitten daher um Beachtung.

20 Jahre ARGE Internationaler Rechtsverkehr: 

Aus der Tradition in die Zukunft – 
Der Wettbewerb der Rechtsordnungen

Die Arbeitsgemeinschaft Internationaler Rechtsverkehr des DAV hat am
18. September ihr 20jähriges Jubiläum mit einer ganztägigen Festver-
anstaltung in Berlin gefeiert. Zu den zahlreich erschienenen in- und aus-

RVG mit 28. Änderung

Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz hat seit seinem Inkrafttreten am 1.
Juli 2004 mit Einführung des neuen § 15a RVG die nunmehr bereits 28.
Änderung erfahren. Eine Übersicht über sämtliche Gesetzesänderungen
des RVG finden Sie auf unserer DAV-Webseite unter folgendem Link
http://www.anwaltverein.de/interessenvertretung/schwerpunkte/ 
anwaltsgebuehren.

Aufklärung der politischen Morde – 
Für ein rechtsstaatliches Russland!

Zum dritten Jahrestag der Ermordung der 
Menschenrechtsaktivistin Anna Politkowskaja
am 7. Oktober forderte der Deutsche Anwalt-
verein in einer gemeinsamen Erklärung mit 
insgesamt 17 russischen und deutschen Nichtre-
gierungsorganisationen die Aufklärung der Serie
politischer Morde an Journalisten, Anwälten und
Menschenrechtsverteidigern in Russland. Zu den
Unterstützern dieser Erklärung gehören Amnesty
International, Reporter ohne Grenzen und die
russische Nichtregierungsorganisation MEMORIAL.

Die Erklärung und die Unterstützer finden 
Sie hier: http://www.memorial.de/news/
200910121255343638.htm

Schranken für Prüfer

Der Bundesfinanzhof hat die Zugriffsrechte des Fiskus auf Computer-
dateien beschränkt. Betriebsprüfer dürfen demnach nur jene digitalen
Unterlagen einsehen, zu deren Aufbewahrung der Steuerzahler ver-
pflichtet ist. Verwehrt bleibt ihnen damit der Einblick in freiwillige Buch-
führungsunterlagen einer Anwaltskanzlei auf einer CD-ROM (AZ.: VIII R
80/06). Vor sieben Jahren war in der Abgabenordnung die „digitale Be-
triebsprüfung" eingeführt worden, die ein systematisches Durchrastern
großer Informationsmengen ermöglicht.

Opferrechtsreformgesetz: 
Abschaffung der Anschlussbefugnis
für Rechteinhaber gewerblicher
Schutzrechte verhindert

Fast hätte keiner mehr damit gerechnet: Der 
Gesetzgeber hat die geplante ersatzlose 
Streichung des § 395 Abs. 2 Nr. 2 StPO noch
kurz vor der Sommerpause aus dem 2. Opfer-
rechtsreformgesetz aufgegeben. Die Anschlus-
sbefugnis der Rechteinhaber bleibt damit
weiterhin in § 395 StPO verankert. Dies ist u. a.
dem Bemühen des DAV zu verdanken. Der DAV
hatte sowohl in der Anhörung im Deutschen
Bundestag als auch in einer Stellungnahme 
Nr. 30/2009 durch den Ausschuss Geistiges 
Eigentum für die Beibehaltung plädiert - und dies mit Erfolg, wie im
neugefassten § 395 Abs. 1 Ziff. 6 nachzulesen ist. Die Vorschrift räumt
Inhabern gewerblicher Schutzrechte die Möglichkeit ein, sich der erho-
benen öffentlichen Klage mit der Nebenklage anzuschließen. 

Das am 31. Juli 2009 verkündete Opferrechtsreformgesetz (BGBl. I S.
2280) trat am 1. Oktober 2009 in Kraft.
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Rentenbescheide teilweise unwirksam
DAV-Imagewerbung greift aktuelles Thema auf

„Wie viel Rente Sie bekommen, steht in
Ihrem Rentenbescheid. Wie viel Ihnen
zusteht, sagt Ihnen Ihr Anwalt.“ lautet
die Überschrift einer Anzeige der DAV-
Imagewerbung in der „Bild am Sonn-
tag“ vom 20. September 2009. Dabei
hat die Anzeige erneut ein aktuelles
Thema aufgegriffen. In den Tagen zuvor
hatte es zahlreiche Meldungen dazu ge-
geben, dass Rentenbescheide teilweise
fehlerhaft waren. Platziert wurde die An-
zeige in der „BamS“ auf den Ratgeber-
seiten direkt bei den Themen „Geld“
und „Recht“. 

Alles über die Imagewerbung „Vertrauen
ist gut. Anwalt ist besser.“ finden Sie
unter http://www.anwaltverein.de/
leistungen/werbung/werbekampagne. 
So können die Mitglieder der örtlichen
Anwaltvereine die Motive auch für Eigenwerbung der Kanzlei nutzen. 
Zahlreiche Beispiele lassen sich dort finden.

Das Motiv "Türspion" mit der Überschrift "Kompetente Rechtsberatung
sieht anders aus" (vgl. Depesche 30/09) finden Sie auch im Oktoberheft
von "Cicero".

Logonutzung

Der DAV begrüßt grundsätzlich die Verwendung seines Logos durch die
Mitglieder der örtlichen Anwaltvereine. Die organisierten Kolleginnen
und Kollegen können sich so als Einheit darstellen und das Corporate
Identity erhöhen. Auch versucht der DAV selbst, in seiner Werbung das
Logo weiter zu verbreiten. De Mitgliedschaft im Anwaltverein kann
somit als „Marke“ wahrgenommen werden. Das Logo zum Herunter-
laden und den Hinweis der Nutzungsrechte finden Sie im Internet unter
www.anwaltverein.de/leistungen.

Neu: Postkarten der DAV-Imagewerbung mit Aufdruck
der Kanzleiadresse

Mitglieder der örtlichen Anwaltvereine können ab sofort die Postkarten
der DAV-Imagewerbung mit ihrer Kanzleiadresse bedrucken lassen.
Diese können dann als individuelles Werbemittel für die Mandanten-
bindung oder -gewinnung eingesetzt werden.

Sofern Sie den Aufdruck auf den Postkarten wünschen, können Sie bei
der Onlinebestellung einfach Ihre Adresse in das dafür vorgesehene Ein-
gabefeld einfügen. Zur optimalen Präsentation der Karten in Ihrer Kanz-
lei bieten wir Ihnen außerdem nun auch einen Kartenaufsteller an, den
Sie ebenfalls online bestellen können.

Weitere Informationen sowie die Bestellmöglichkeit finden Sie unter
http://anwaltverein.de/leistungen/werbung/werbekampagne/postkarten
Ebenfalls neu im Sortiment sind die Klemmschienen zum Aufhängen
der DAV-Plakate, die Sie unter http://anwaltverein.de/leistungen/wer
bung/ werbekampagne/plakate bestellen können.

Die Depeschen ab 2005 finden Sie im Archiv der DAV-Depeschen
auf der Homepage des DAV unter:
http://www.anwaltverein.de/leistungen/dav-depesche

ländischen Gästen gehörten Vertreter aus Politik, Justiz, Anwaltschaft
und Presse.

Die Grußworte sprachen der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft,
Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, der Staatssekretär
im BMJ, Lutz Diwell und der Präsident des DAV, Rechtsanwalt Prof. Dr.
Wolfgang Ewer. 

Zentrale Fragestellun-
gen waren die Finanz-
krise, die persönliche
Haftung von Mana-
gern und das Thema
„Law - Made in Ger-
many“. Diese Themen
wurden von hoch-
karätigen Referenten
erörtert. Die Ju-
b i l äumsfes t sch r i f t
„Deutsches Recht im
Wettbewerb – 20
Jahre transnationaler
Dialog“ wurde vorge-
stellt.

Mehr Informationen zur Arbeitsgemeinschaft finden Sie
unter www.arge-inter.de.

Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung 
gründet neue Arbeitsgruppe

Zur Verstärkung der Nachwuchsförderung hat die Arbeitsgemeinschaft
Insolvenzrecht und Sanierung des Deutschen Anwaltvereins (DAV) eine
Arbeitsgruppe für "Junge Insolvenzrechtler" gegründet.

"Neben den bisherigen Arbeitsgruppen Verbraucherinsolvenz und Zwangs-
verwaltung ist dies die dritte Arbeitsgruppe der Arbeitsgemeinschaft. Sie
wird in enger Kooperation mit dem FORUM Junge Anwaltschaft ins Leben
gerufen und soll insbesondere eine Kommunikations- und Austausch-
plattform für junge Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte werden, die am An-
fang ihrer beruflichen Tätigkeit einen
Schwerpunkt im Insolvenzrecht sehen",
erläutert Rechtsanwalt Horst Piepenburg,
Vorsitzender der DAV-Arbeitsgemein-
schaft Insolvenzrecht und Sanierung.

Die designierte Sprecherin der neuen Arbeitsgruppe ist Frau Rechtsan-
wältin Ilka Ninette Spriestersbach aus Koblenz. Eine erste gemein-
same Veranstaltung des FORUM Junge Anwaltschaft und
der ARGE Insolvenzrecht und Sanierung für junge Insol-
venzrechtler findet am 15.12.2008 in Köln statt.

Ort: Mercure Hotel City Köln, Friesenstraße

Zeit: 15.12.2008, 9 - 17.30 Uhr (voraussichtlich)

Teilnahmegebühr: 50,00 €

Für die Teilnehmer der Veranstaltung gibt es ein Abrufkontingent im
Mercure Hotel Köln City. Bitte reserviert Euer Zimmer direkt im Hotel
unter dem Stichwort "ARGE Insolvenzrecht", Tel: (0221) 16140. Einzel-
zimmer: 104,00 € inkl. Frühstück

Ilka Spriestersbach ist zu erreichen unter insolvenzrechtler@davforum.de
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Pieroth/Silberkuhl (Hg.), Die Verfassungsbeschwerde –
Einführung • Verfahren • Grundrechte, ZAP Verlag – Lexis
Nexis Deutschland GmbH, Münster, 2008, XVIII und 
18 Seiten, 68,00 €, ISBN 978-3-8955-373-7 

Der vorliegende, aus Online-Kommentaren hervorgegangene Band 
unternimmt - soweit ersichtlich, erstmals - den Versuch, Verfahrens-
vorschriften des BVerfGG und Grundrechte des GG, die für die Einle-
gung einer Verfassungsbeschwerde relevant sein können, geschlossen
und einheitlich zu kommentieren. Als Herausgeber verantwortlich
zeichnen Pieroth, dessen zusammen mit Schlink verfasstes Lehrbuch
zu den Grundrechten sich als Standardwerk durchgesetzt hat, und der
bislang durch verfassungsrechtliche Veröffentlichungen nicht hervor-
getretene Vorsitzende Richter am BVerwG a. D. Silberkuhl.  

Während Silberkuhl sämtliche nach Auffassung der Herausgeber für
die Verfassungsbeschwerde „relevanten Vorschriften des GG“ erläu-
tert, tritt Pieroth selbst nicht als Autor des Werkes in Erscheinung. 
Stattdessen haben fünf seiner Schüler und Mitarbeiter den prozess-
rechtlichen Teil des Bandes bearbeitet. Einen Rechtsanwalt sucht man
vergeblich im Kreis der Bearbeiter; auch ist nicht erkennbar, dass einer
der Autoren jemals selbst mit der Einlegung einer Verfassungs-
beschwerde befasst war.     

Vorangestellt ist den Kommentierungen eine kurze – 10-seitige – „
Einführung“, die etwa zur Hälfte aus der Wiedergabe des vom BVerfG
herausgegebenen (und unter  www.bverfg.de abrufbaren) „Merk-
blatts“ besteht. Leider erreicht dieses „Merkblatt“, das einige – insge-
samt jedoch keineswegs ausreichende – Hinweise zur Einlegung einer
Verfassungsbeschwerde enthält, in der Praxis viele Beschwerdeführer
zu spät, weil es von der Gerichtsverwaltung erst geraume Zeit nach
Eingang der Verfassungsbeschwerde (und somit häufig nach 
Fristablauf) versandt wird.

Das Prozessrecht der Verfassungsbeschwerde ist voller Fallstricke. 
Darauf weist die „Einführung“ zu Recht hin (Rn. 13). Unbedingt 
zu beachten ist die Sorgfaltspflicht, sämtliche angegriffenen Entschei-
dungen einschließlich aller dort in Bezug genommenen Beschlüsse und
Schriftsätze dem BVerfG vorzulegen (Rn. 13). Der mit der Einlegung
von  Verfassungsbeschwerden nicht regelmäßig befasste Anwalt wird
auch dankbar für den Rat sein, die Frist nicht deshalb zu versäumen,
weil beim BVerfG die Faxgeräte oft besetzt sind – was allerdings 
erfahrungsgemäß nicht nur „kurz vor Mitternacht“ vorkommt 
(vgl. Rn. 13). 

In keinem Fall sollte man die Verfassungsbeschwerde jedoch per E-Mail
einlegen (was die „Einführung“, Rn. 3, „nach hier vertretener Auf-
fassung“ zur Wahrung der Schriftform genügen lassen will). Hartmann
hat zwar Recht, wenn er darauf verweist, das BVerfG habe die Frage
noch nicht entschieden (§ 93 BVerfGG Rn. 6). Gerade deshalb ist aber
im Interesse des Mandanten von diesem unsicheren Weg bis auf 
Weiteres Abstand zu nehmen.

Häufig meinen Mandanten (und Anwälte) nach einem verlorenen 
Prozess, die Fachgerichte hätten den Anspruch auf rechtliches Gehör
(Art. 103 Abs. 1 GG) verletzt. Sofern gerade (auch) das letztinstanzli-
che Gericht kein Gehör gewährt hat, ist es seit dem Inkrafttreten des
Anhörungsrügengesetzes vom 09. 12. 2004     (BGBl. I, S. 3220 ff.)
wegen des Gebots der Rechtswegerschöpfung (§ 90 Abs. 2 Satz 1
BVerfGG) grundsätzlich erforderlich, zunächst innerhalb der – meist –
zweiwöchigen Frist eine Anhörungsrüge zu erheben. (In Strafsachen
beträgt diese Frist im Fall des § 356a StPO eine Woche; in anderen 
Fällen kann man dort gemäß § 33 a StPO auch noch Ablauf von zwei
Wochen die Gehörsverletzung beanstanden). Erst nach Zurückweisung
der Anhörungsrüge ist dann die Verfassungsbeschwerde wegen 
Verletzung des Art. 103 Abs. 1 GG zulässig.

Vielen Beschwerdeführern ist diese Problematik unbekannt; sie 
werden darauf vom letztinstanzlichen Gericht niemals und von ihrem
Anwalt nicht immer hingewiesen. Umso erfreulicher ist es, dass sich
Hartmann mit dem insoweit bestehenden Zulässigkeitserfordernis 
eingehend auseinandersetzt (§ 90 BVerfGG Rn. 185, 243 ff.). Zu Recht
räumt er auch der Erörterung der praktisch bedeutsamen und bis heute
nicht eindeutig geklärten Frage breiten Raum ein, ob mit der Ein-
führung der Anhörungsrüge nun Gegenvorstellungen und andere
außerordentliche Rechtsbehelfe auch bei der Verletzung von anderen
Verfahrensgrundrechten als dem Gehörsrecht obsolet geworden sind
(a. a. O. Rn. 244 ff.). Nach den – mit einer ausführlichen Liste von Fund-
stellen untermauerten - Angaben Hartmanns  soll dies  nach Ansicht
des BGH, des BSG, des BAG, des 10. Senats des BVerwG und einiger
anderer Gerichte nicht der Fall sein. 

Soweit Hartmann auf den Vorlagebeschluss des 5. Senats des BFH vom
26. 09. 2007 an den Gemeinsamen Senat der Obersten Gerichtshöfe
des Bundes (NJW 2008, 543) verweist, ist dies allerdings durch die
jüngste Entwicklung schon wieder überholt: Der 5. Senat hat seine
Vorlage mit Beschluss vom 01. 07. 2009 (NJW 2009, Heft 41, 3053)
zurückgenommen. Die im Vorlagebeschluss noch vertretene Auffas-
sung, eine Gegenvorstellung sei generell nicht mehr statthaft, hält der
5. Senat  nicht mehr aufrecht, nachdem der Erste Senat des BVerfG in
einem Beschluss vom 25. 11. 2008 (NJW 2009, 829) ausgeführt hatte,
eine Gegenvorstellung sei weder aus verfassungsrechtlichen Gründen
generell noch aus Gründen des einfachen Rechts offensichtlich 
unzulässig. Der Erste Senat stellt jedoch zum einen klar, dass eine 
(möglicherweise zulässige) Gegenvorstellung auf den Lauf der 
Monatsfrist für die Verfassungsbeschwerde keinen Einfluss hat. Zum
anderen könne aus Gründen des einfachen Rechts die Gegenvor-
stellung nur in den (aus Sicht der Praxis weniger wichtigen) Fällen zu
einer Änderung der Gerichtsentscheidung führen, in denen keine 
materielle Rechtskraft eintritt. Ob damit, wie Sangmeister in seiner 
Anmerkung zu dem neuen BFH-Beschluss (NJW 2009, Heft 41, 2053,
2054) meint, einer weitergehenden Rechtsprechung - die grundsätz-
lich bereit wäre, auch materiell rechtskräftige Entscheidungen aufgrund
einer Gegenvorstellung aufzuheben – nun „wohl ein für allemal der
Boden entzogen“ ist, bleibt abzuwarten. Als Anwalt wird man jeden-
falls nicht seine Hand dafür ins Feuer legen können, dass die Richter im
Zweiten Senat des BVerfG die Sache ebenso sehen wie ihre Kollegen
im Ersten Senat.          

Viele Anwälte unterliegen nach wie vor dem gravierenden Irrtum, erst
vor dem BVerfG müsse verfassungsrechtlich argumentiert werden.
Dabei ist dieser Irrtum jedenfalls teilweise einigen Entscheidungen des
BVerfG geschuldet, wonach der Beschwerdeführer die Fachgerichte
angeblich „in der Regel“ nicht auf die Gebote des Grundgesetzes 
aufmerksam zu machen habe. Das BVerfG durchbricht diese ver-
meintliche „Regel“ jedoch selbst wieder durch zahlreiche Ausnahmen.
Hier gebührt Hartmann Dank dafür, dass er ohne Umschweife fest-
stellt: „Die Ausnahmen derogieren die Regel“ (§ 90 BVerfGG Rn. 256).
Entweder muss der Instanzanwalt also selbst schon vor den Fach-
gerichten (unter Umständen sehr ausführlich) verfassungsrechtlich 
vortragen, oder er muss einen Spezialisten für Verfassungsrecht 
hinzuziehen, der ihm diese Aufgabe abnimmt. Anderenfalls wird eine
später erhobene Verfassungsbeschwerde in sehr vielen Fällen schon
wegen des Grundsatzes der sog. „Subsidiarität“ unzulässig sein.     

Ca. 400 von 718 Seiten und damit mehr als den halben Umfang des
Werkes  beansprucht die Kommentierung der Art. 1 – 20, 28, 33, 38,
101, 103 und 104 GG durch Silberkuhl. Die Auswahl gerade dieser 
Artikel überzeugt jedenfalls im Grundsatz, da sie, mit geringfügigen
Redundanzen, jedenfalls die Grundrechte und grundrechtsgleichen
Rechte erfasst, deren Verletzung ein Beschwerdeführer nach 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG oder nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b GG geltend
machen kann.    
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wenn der richterlichen Entscheidung ein
Rechtssatz zugrunde liegt, der zur Ungleich-
behandlung von Personengruppen führt, und
dieser Rechtssatz für die Entscheidung erheb-
lich war.      

Insgesamt zeichnet sich der Band durch eine
zuverlässige und umfangreiche Dokumen-
tation der BVerfG-Rechtsprechung aus. Auf
aktuelle (bei Erscheinen bereits vorliegende)
Judikate des BVerfG wird durchweg hin-
gewiesen. Fast auf jeder Seite finden sich 
Hinweise auf mindestens zehn BVerfG-Ent-
scheidungen einschließlich Fundstellen – ein
wohltuender Unterschied im Vergleich zu vie-
len Grundgesetzkommentaren, in denen die
verfassungsgerichtliche Rechtsprechung zu-
gunsten von Literaturdebatten zu kurz kommt.
Bislang handelt es sich um das einzige Werk,
das auf prozessrechtliche und materiell-recht-
liche Fragen der Verfassungsbeschwerde um-
fassend Antwort gibt und darüber hinaus
sogar noch eine praktische Anleitung für die
Erhebung dieses Rechtsbehelfs liefert. 

RA Prof. Dr. Tillo Guber, Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, München

Breitkreuz/Fichte (Hrsg.), SGG — Kom-
mentar (Reihe BERLINER KOMMENTARE),
Erich Schmidt Verlag, 1. Auflage 2009,
1168 + XVI Seiten, Hardcover, EUR 76,80.
ISBN: 978-3-503-11471-9.

Zunächst die ketzerische Frage: Braucht man
überhaupt einen Kommentar zum SGG, wenn
man (gelegentlich auch) vor den Sozialgerich-
ten auftritt. Das Revisionsverfahren vor dem
BSG einmal ausgenommen, sind die Vorschrif-
ten und die Praxis bei den unteren Instanzen
ausgesprochen klägerfreundlich, damit kein
Bürger von der Geltendmachung seiner sozi-
alrechtlichen Ansprüche abgehalten wird.
Zudem besteht beim SG und LSG kein Vertre-
tungszwang. Dennoch kann man auch hier
Fehler machen und die Richter sind anwaltlich
vertretenen Parteien gegenüber weniger hilfs-
bereit, weil sie davon ausgehen, daß der An-
walt das Recht kennt. Wegen der vielen
Besonderheiten des SGG genügt es auch
nicht, in einem Kommentar zur VwGO die ent-
sprechende Parallelvorschrift nachzuschlagen,
selbst wenn sich aus deren Kenntnis oftmals
wichtige Erkenntnisse ziehen lassen. Ein Kom-
mentar zum SGG ist also ein Muß. Wenn nicht
dem Mandanten zuliebe, dann jedenfalls
wegen der Anwaltshaftung, die z. B. bei Ren-
tenverfahren ansehnliche Beträge erreichen
kann, falls durch prozessuale Fehler Ansprüche
verloren gehen.

Ein neues Werk zum SGG ist der von Breit-
kreuz und Fichte herausgegebene Handkom-
mentar, an dem überwiegend Richter aller
Instanzen der Sozialgerichtsbarkeit mitgear-

Richtigerweise unterscheidet die Gliederung
bei dem - zentralen – Art. 2 Abs. 1 GG zwi-
schen allgemeiner Handlungsfreiheit und all-
gemeinem Persönlichkeitsrecht. Zutreffend
wird auch die Ableitung des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts – nicht der allgemeinen
Handlungsfreiheit – aus Art. 2 Abs. 1 GG „i. V.
m. Art. 1 Abs. 1 GG“ erkannt (Art. 2 GG Rn.
25). Umso mehr verwundert, dass bei den
Grundrechtsschranken nicht mehr vom Per-
sönlichkeitsrecht, sondern nur noch von der
allgemeinen Handlungsfreiheit die Rede ist
(Art. 2 GG Rn. 51). Dass diese Schranken kei-
neswegs für beide Grundrechtsgehalte
deckungsgleich sind, sollte man beachten –
insbesondere bei tiefen Eingriffen in die Privat-,
vielleicht sogar die Intimsphäre, die sich der
unantastbaren Menschenwürde nähern oder
diese sogar verletzen.   

Das BVerfG hat aus Art. 2 Abs. 1 GG eine
Reihe von – für die anwaltliche Praxis teilweise
sehr bedeutsamen – Verfahrensgrundrechten
entwickelt. Dies beginnt mit dem allgemeinen
Justizgewährungsanspruch, den das BVerfG,
worauf Silberkuhl zu Recht hinweist, aus Art.
2 Abs. 1 GG i. v. m. dem Rechtsstaatsprinzip
(Art. 20 Abs. 3 GG) herleitet. Irreführend ist 
allerdings die schlichte Auskunft, dieser An-
spruch umfasse „ebenso wie Art. 19 Abs. 4
GG“ die Garantie wirkungsvollen Rechts-
schutzes (Art. 2 GG Rn. 5). Der mit der Einle-
gung einer Verfassungsbeschwerde befasste
Anwalt muss vielmehr wissen, dass der Justiz-
gewährungsanspruch dann – und nur dann –
anwendbar ist, wenn Art. 19 Abs. 4 GG ge-
rade nicht eingreift, also insbesondere im Zivil-
und Arbeitsgerichtsprozess.       

Auch die Rechtsprechung des BVerfG zu dem
– ebenfalls aus Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. dem
Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) ent-
wickelten – Recht auf ein faires Gerichtsver-
fahren wird in der Kommentierung durch
Silberkuhl verarbeitet, für anwaltliche Bedürf-
nisse allerdings, trotz einiger Beispiele aus der
Rechtsprechung des BVerfG, etwas knapp
(Art. 2 GG Rn. 7). So bleibt etwa die Un-
schuldsvermutung unerwähnt, die laut
BVerfGE 74, 358, 371 „in engem Zusammen-
hang mit dem Recht des Beschuldigten“ steht,
den „staatlichen Strafanspruch in einem
rechtsstaatlichen, fairen Verfahren abzuweh-
ren und sich zu verteidigen“ und deren Ver-
letzung über Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. dem
Rechtsstaatsprinzip Gegenstand einer Verfas-
sungsbeschwerde sein kann. Zutreffend zeigt
Silberkuhl allerdings auf, dass jedenfalls Art.
103 Abs. 1 GG in Verfahren ohne Anwalts-
zwang nicht die Vermittlung rechtlichen
Gehörs durch einen Rechtsanwalt gewährlei-
stet (Art. 103 GG Rn. 25).

Über das Recht, sich im Strafverfahren von
einem Rechtsanwalt als gewähltem Verteidi-
ger seines Vertrauens verteidigen zu lassen

(BVerfGE 66, 313, 318 f.; 68, 237, 255), er-
fährt man nichts. Der Anspruch auf Bestellung
eines Pflichtverteidigers wird gar bei der kör-
perlichen Unversehrtheit verortet (Art. 2 GG
Rn. 65), obwohl das BVerfG auch hier Art. 2
Abs. 1 GG i. V. m. dem Rechtsstaatsprinzip 
anwendet (BVerfGE 65, 171 ff.).

Bei Einlegung einer Urteilsverfassungsbe-
schwerde hat der Anwalt stets zu prüfen, ob
Art. 3 Abs. 1 GG in seiner Ausprägung als
Willkürverbot verletzt ist. Dies ist in den Wor-
ten Silberkuhls erst dann der Fall, wenn die
„Auslegung und Anwendung einfachen
Rechts unter keinem denkbaren Gesichtspunkt
mehr verständlich ist“ (Art. 3 GG Rn. 11). Das
BVerfG verwendet hier von Fall zu Fall ver-
schiedene Formulierungen. So genügt es etwa
für eine Verletzung gelegentlich schon, wenn
die Entscheidung „offensichtlich sachwidrig“
ist (BVerfGE 71, 202, 205) oder „die Rechts-
lage in krasser Weise verkannt“ wird (vgl.
BVerfGE 89, 1, 14). Häufig fordert das BVerfG
aber in der Tat, der Richterspruch dürfe „unter
keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertret-
bar“ sein; es müsse sich der Schluss aufdrän-
gen, „dass er auf sachfremden Erwägungen
beruht“ (BVerfGE 87, 273, 278 f., m. w. N.).   

Mit dem Willkürverbot, an dem vor allem rich-
terliche Entscheidungen gemessen werden, ist
jedoch nur der rechtsstaatliche Mindest-
standard bezeichnet. Je nach Regelungs-
gegenstand und Differenzierungsmerkmalen
ergeben sich aus dem allgemeinen Gleich-
heitssatz unterschiedliche Grenzen, die vom
bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen 
Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse
reichen, wie Silberkuhl zur Bindung des Gesetz-
gebers an Art. 3 Abs. 1 GG richtig bemerkt
(Art. 3 GG Rn. 8).  

Die Kommentierung informiert den Leser auch
über die sog. „neue Formel“ des BVerfG, wo-
nach insbesondere bei einer Ungleichbehand-
lung von Personengruppen (im Gegensatz zur
Ungleichbehandlung von bloßen Sachverhal-
ten) eine Verhältnismäßigkeitsprüfung statt-
zufinden hat (Art. 3 GG Rn. 8). Anders als
früher reicht es also zur verfassungsrechtlichen
„Rettung“ eines Gesetzes insoweit nicht mehr,
wenn sich der Gesetzgeber auf irgendeinen
sachlichen Grund berufen kann. Zu ergänzen
ist freilich, dass die „neue Formel“ nur vom Er-
sten Senat in voller Strenge angewandt wird,
während sich der Zweite Senat wesentlich
enger an der alten Rechtsprechung orientiert.

Die für den Anwalt interessante Frage, inwie-
weit die „neue Formel“ auch auf die ver-
fassungsrechtliche Überprüfung von Gericht-
sentscheidungen anzuwenden ist, hat das
BVerfG noch nicht entschieden. Auch im hier
zu besprechenden Band wird sie nicht behan-
delt. Nach Auffassung des Rezensenten ist
eine Anwendung jedenfalls dann geboten,
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beitet haben (von denen übrigens keiner dem
Sozialgericht Berlin angehört, die Bezeichnung
„Berliner Kommentar“ ist wohl allein dem Ver-
lagssitz in Berlin geschuldet).

Redaktionsschluß für den Band war Anfang
Herbst 2008, doch konnten in Ausnahme-
fällen weitere aktuelle Gesetzesänderungen
sowie neueres Schrifttum einbezogen werden.
Der Kommentar berücksichtigt neben dem
„Gesetz zur Änderung des SGG und des
ArbGG“ (Kernthemen: Straffung des Verfah-
rens und damit verschärfte Anforderungen an
die Mitwirkung der Beteiligten, Einführung
von Musterprozessen, erstinstanzliche Zustän-
digkeit des Landessozialgerichts, Anhebung
der Berufungssumme auf 750 Euro sowie
Neuerungen im Widerspruchsverfahren) auch
die Änderungen des § 16 SGG und des § 131
SGG zum 01.01.2009 durch das „Zweite Ge-
setz zur Änderung des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch und anderer Gesetze“ vom
21.12.2008.

Das Werk hat den Anspruch, das Verfahren 
in der Sozialgerichtsbarkeit übersichtlich und
praxisgerecht darzustellen und dabei auch die
Parallelrechtsprechung zu den entsprechenden
Vorschriften der ZPO und VwGO zu berück-
sichtigen, so daß auch diese für die Argumen-
tation nutzbar gemacht wird, sei es im Sinne
eines Gleichlaufs oder der Gegensätzlichkeit
der Verfahren. Da der Kommentar dennoch
kompakt bleiben soll, wird ganz bewußt auf rein
theoretische Diskussionen sowie die Behandlung
von seltenen Spezialfällen verzichtet.

Übersichtlichkeit soll dadurch erreicht werden,
daß Fußnoten genutzt werden, um die Flüs-
sigkeit des Textes zu bewahren. Dem gleichen
Ziel dienen eine Inhaltsübersicht vor dem Kom-
mentar zu den einzelnen Normen sowie 
gezielter Einsatz von Fettdruck zur Kennzeich-
nung von Regelungsschwerpunkten. Allerdings
ist die Schriftgröße für ein Werk mit einer 
Seitengröße von ca. DIN A5 doch etwas klein
geraten, vor allem bei längerer Lektüre. Da in
der Folge auch die Anzahl der Buchstaben pro
Zeile ansteigt, wirkt das einer guten Lesbarkeit
natürlich entgegen. Bereits ein Punkt mehr,
könnte hier viel helfen. Daß das Buch dann
etwas dicker wird, ist zu tolerieren.

Freilich ist die Schriftgröße auch bei anderen
juristischen Büchern nicht immer befriedigend,
zumal die Verwendung kleiner Schriftgrößen
immer noch das einfachste Mittel ist, um den
Umfang eines Werkes in Grenzen zu halten.
Damit relativiert sich dieses Manko, das nicht
überbewertet werden soll.

Da es sich um eine Darstellung für die Praxis
handelt, werden auch scheinbar ganz einfa-
che Fragen nicht übergangen. Die richtige 
Klageart zu wählen, zu wissen, was man bei
der Klageerhebung alles beachten muß und

welche Fristen es einzuhalten gilt: das alles
sind Dinge, die für den Praktiker enorm 
wichtig, aber nicht immer präsent sind, falls
sozialrechtliche Mandate nur gelegentlich 
bearbeitet werden. Mit den Besonderheiten
beim einstweiligen Rechtsschutz wird ein
Thema angesprochen, für das jeder Anwalt
dankbar ist. Wenn es wirklich eilt, kann man
eben nicht mehr Bibliotheken aufsuchen, 
sondern muß auf den eigenen Literatur-
bestand zurückgreifen. Wie beruhigend, wenn
sich dort die dringend benötigte Hilfe findet.
Aber auch vor schwierigen Problemen wird
nicht Halt gemacht, sofern sie für die Praxis
von Bedeutung sind. So werden z. B. die Vor-
schriften über die Revision sachkundig von
dem Mitherausgeber Fichte kommentiert, der
Richter am BSG ist.

Insgesamt ist mit dem „Breitkreuz/Fichte“ ein
sehr interessantes Werk zum SGG auf den
Markt gekommen. Jeder, der — wenn auch
nur ab und zu (z. B. als Verkehrsrechtler, der
plötzlich Ansprüche gegen die gesetzliche 
Unfallversicherung gerichtlich geltend machen
soll, weil der Mandant nicht noch einen weite-
ren Anwalt bemühen will) — mit dem Sozial-
gericht zu tun hat, kann diesen Kommentar
bedenkenlos in seinen Literaturbestand ein-
reihen und wird beim Nachschlagen von 
Problemen aus dem SGG aktuellen und 
kompetenten Rat finden.

RA Dipl.-Kfm. Wolfgang Nieberler, 
München
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Zur Fotostrecke in diesem Heft

Spaziergänge in München:

Der Friedhof
Das Thema passt zum Monat. November:
Allerheiligen, Allerseelen, Totensonntag,
Volkstrauertag: Monat der Toten. Im
Jahreskreislauf steht der November – nicht
zufällig – in direkter Opposition zum Mai. 

Friedhöfe: Das sind winzige Areale wie in
Bogenhausen oder Neuhausen. Einerseits.
Oder, als riesiger Gegenentwurf: der Wiener
Zentralfriedhof. Und irgendwo dazwischen:
der Münchener Ostfriedhof. 

Sie alle sind aber nicht nur Orte des
Gedenkens, der Erinnerung. Sondern auch
Biotope für Flora und Fauna. In München
insbesondere der Alte Nördliche Friedhof
und der Südfriedhof. Beide sind auch Parks.
Und alle illustrieren (am eindruckvollsten in
den älteren Bereichen) die Kulturgeschichte
des Bürgertums:

Sterben, das zeigen die Grab-
figuren, sterben tun die Männer.
Den Frauen obliegt die Trauer.  Als
Engel (auf Friedhöfen sind wohl fast
alle weiblich) führen sie den Mann
hin zur Erlösung: „Das Unzuläng-
liche” [ Menschliche: Männliche ]
„hier wird’s Ereignis; das Unbe-
schreibliche. hier wird’s getan, das
Ewig-“[expliziter Kontrapunkt zum
Unzulänglichen]„-Weibliche ...” Sie
erinnern sich. Faust II.

In dem John Ford-Western ”She
wore a  yellow ribbon / Der
Teuelshauptmann” spielte John
Wayne einen alternden Kavallerie-
offizier, der jeden Abend, wenn es
ihm denn möglich war, das Grab
seiner Frau aufsuchte, um mit ihr
die Ereignisse des Tages zu erzählen
und anstehende Entscheidungen im
inneren Zwiegespräch mit ihr zu
reflektieren. Möglich war dies nur,
weil der Friedhof direkt neben dem
Fort lag. Und das führt uns zurück

Schwabings gemäß den historischen Entwik-
klungen. Auch die Modernisierung  des 19.
Jhs. hielt Einzug - Industrie wurde angesiedelt.
So gründete  Josef Anton von Maffei 1841
eine Maschinenfabrik in der Hirschau (ehem.
Lindauersche Hammermühle) und baute erste
Lokomotiven und später auch Dampfschiffe.
1886 wurde Schwabing sogar zur Stadt er-
hoben und beheimatete eine ausgesprochen
selbstbewusste Bürgerschaft, die eine Einge-
meindung bis zu diesem Zeitpunkt abgelehnt
hatte.

Und in eben jenem bürgerlichen Ambiente
kam es zu einer politischen Entwicklung, die
Schwabing zum geistigen Ausgangspunkt der
Revolution in Bayern machte. Wie konnte das
geschehen?
Durch die schon angesprochene Ansiedelung
von Industrie gab es in Schwabing einen nicht
geringen Anteil an Arbeitern in der Bürger-
schaft, die mit wachsender Selbstdefinition als
Proletariat ihre Nöte und Interessen vertraten
- eine deutschlandweite Entwicklung, in
Schwabing aufgegriffen von Intellektuellen
und Literaten. Seit der Gründung der Univer-
sität und später der Kunstakademie war Mün-
chen eine Stadt der Kunst und Kultur
geworden. Und vor allem Schwabing und die
nördliche Maxvorstadt zogen Künstler und In-

Swapo wird sich im Grabe umgedreht haben.
Ausgerechnet das von ihm im frühen Mittel-
alter gegründete Gemeinwesen Schwabing
wurde Jahrhunderte später zu einem Hort re-
volutionärer Ideen. 
Angekündigt hatte sich das am Ende des 19.
Jhs, als ein Herr Mayer eingezogen war, der
gar nicht Mayer hieß, sondern Wladimir Il-
jitsch Uljanow und sich hier später Lenin
nannte. Mayer arbeitete damals am ideologi-
schen Unterbau einer Revolution in Russland
und schrieb 1901/02 seine grundlegende
Schrift „was tun?“. Und dann, 1919 gab es
eine bayerische Räteregierung, die den Spitz-
namen „Schwabinger Sowjet“ trug. Swapo
wäre entgeistert gewesen.

Wer war eigentlich dieser Swapo? Seinen frü-
heren Namen wissen wir nicht. Er war im frü-
hen Mittelalter nach Bayern eingewandert
und hatte sich am Eisbach niedergelassen. Er
war Schwabe, also nannten ihn seine Nach-
barn Swapo und seine Ansiedlung „Suua-
pinga“ (das heißt: Der Schwabe und seine
Leute). Sein Nachfolger musste den offenbar
verschuldeten Besitz dem Kloster Schäftlarn
vermachen, was der Historie 782 n. Chr. die
erste urkundliche Erwähnung Schwabings be-
scherte.
Über die Jahrhunderte verlief die Geschichte

tellektuelle an. In den Kneipen wurde disku-
tiert, der Freigeist blies durch die Strassen und
machte diesen Teil der Stadt zu einem der li-
beralsten Orte in Deutschland. Erkennbar
schon an den beiden gesellschaftskritischen
Zeitschriften, die hier verlegt wurden: „Sim-
plizissimus“ und „Die Jugend“, deren Her-
ausgeber sich mitunter auch in Haft begeben
durften.

Es entstand ein Milieu antibürgerlicher Bo-
heme in den Schwabinger Künstlerkneipen.
Dort bildete sich ein Zirkel aus Intellektuellen
und Literaten, wie Kurt Eisner (Vorsitzender
der USPD Bayerns und erster Ministerpräsi-
dent des von ihm ausgerufenen Freistaats),
Erich Mühsam, Ernst Toller, Gustav Landauer.
Und eben diese waren die Protagonisten der
Novemberrevolution in Bayern und der in
schneller Folge sich abwechselnden Rätere-
publiken in München - und letztlich auch die
Opfer des sogenannten  „Weißen Terrors“,
der versuchte, die freiheitlichen Ideen mitsamt
ihren Anhängern auszurotten.

Aus Schwabing hätte ein ganz normales Dorf
werden können, ein simpler bürgerlicher
Ortsteil – aber so wurde es zum Mythos.

Dr. Martin Stadler, MAV GmbH

München: Schwabing, Swapo und der Schwabinger Sowjet

zu Winthir- und Wiener Zentral-
friedhof: 

Was ist besser? Der kleine Friedhof,
mitten im Quartier, ökonomisch
sicher eine Katastrophe? Oder die
große Anlage an der Peripherie?

Ein Familiengrab ist ein Stück
Heimat. Einerseits. Aber: Wer wohnt
noch in dem Viertel, der Stadt, dem
Bundesland der eigenen Jugend, der
Eltern, der Großeltern?

Und so gesehen: Wer kümmert sich
um unsere Gräber, wenn die
(erwachsenen) Kinder weitergezo-
gen sind? Friedhofsgärtner eben.
Die – uns zur Unterhaltung – viel-
leicht so philosophische Gespräche
führen wie die beiden Totengräber
in “Hamlet”. 

Helmut Winkler, (Text und Fotos)
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Ai Weiwei – So sorry
Chinesische Kunstobjekte im modernen Umfeld

Dienstag 17.11.2009 und Mittwoch, 25.11.2009, jew. 18.15 Uhr, im Haus der Kunst

Führung mit Dr. Kvech-Hoppe

Für seine Installationen verwendet er Objekte wie tausendjährige chinesische Antiquitäten oder spirituelle Gegen-
stände, um sie dann zu verändern und in einen neuen Zusammenhang zu stellen. Nahezu das gesamte Gebäude
des Hauses der Kunst wird er in seine Installationen und Aktionen miteinbeziehen.
Ai Weiwei (geb. 1957) gilt als der bedeutendste chinesische Künstler der Gegenwart. Internationale Berühmtheit 
erlangte er durch seinen Beitrag zur documenta 12 in Kassel und als künstlerischer Berater von Herzog & Meuron
beim Stadionbau in Peking. (Quelle: Tourismusamt München)

Rubens im Wettstreit mit Alten Meistern. 
Vorbild und Neuerfindung

Mittwoch 09.12.2009, 18.15 Uhr, Alte Pinakothek

Führung mit Dr. Kvech-Hoppe

Rubens als Maler von Kopien? Was nach heutigem Verständnis eine bloße Reproduktion ohne die Aura des Originals 
ist, verstand Rubens als besondere künstlerische Herausforderung. Sein Werk umfasst eine große Gruppe dieser 
Nachschöpfungen, häufig nach berühmten Gemälden von Tizian oder Raphael. In München erstmals in einer exquisi-
ten Auswahl gezeigt, dokumentieren diese Gemälde, dass Rubens' Auseinandersetzung mit seinen Vorbildern
zugleich ein künstlerischer Wettstreit war. Denn indem er nur geringe Details veränderte, fand Rubens häufig zu 
neuen Lösungen, die seine Vorlagen manchmal noch übertrafen und ihnen eine überraschende Modernität verliehen. 
Dies wird in der Ausstellung an einigen Beispielen demonstriert: Die Gegenüberstellung des Originals und der Neu-
interpretation durch Rubens bewirkt einen spannenden Dialog und bietet dem Besucher ein besonderes Seherlebnis. 
Der Vergleich von Tizians "Sündenfall" und der Nachschöpfung von Rubens, beide aus dem Prado, belegt dies in 
prägnanter Weise. Einige Porträts von Karl V. und seinem Sohn Philipp II. nach Vorbildern Tizians veranschaulichen die 
enge Verbindung von Rubens mit dem spanischen Hof. Sie zeigen, dass sich Rubens als legitimer Nachfolger dieser 
bedeutenden Künstlerpersönlichkeit sah. Ebenfalls nach Vorlagen von Tizian entstand die Serie mit den großformatigen
mythologischen Szenen, die den fulminanten Höhepunkt der Ausstellung bilden. Meisterwerke aus dem Prado in 
Madrid, dem Kunsthistorischen Museum in Wien und dem Nationalmuseum Stockholm bereichern auf Zeit die Alte 
Pinakothek und zeigen im Zusammenklang mit der berühmten Münchner Flamen-Sammlung, wie intensiv die 
Beschäftigung mit den Werken Tizians den Stil von Rubens prägte. (Quelle: Homepage Alte Pinkothek, PM)

Vorschau: Karfunkelstein und Seide - Neue Schätze aus Bayerns Frühzeit

→ März 2010, Archäologische Staatssammlung München. Begleiten Sie uns bei einem Glas Prosecco in die 
abendliche Führung durch eine spektakuläre Ausstellung.

Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en (Kosten € 5,00 p.P. – zzgl. Eintritt derAusstellung)

[  ]  Ai Weiwei 17.11.2009 für ____ Person/en 25.11.2009 für ____ Person/en

[  ]  Rubens 09.12.2009 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel

Ai Weiwei
Dropping a Han dynasty urn, 1995
© Ai Weiwei

Tiziano Vecellio, genannt Tizian
Dame in Weiß

Peter Paul Rubens nach Tiziano
Vecellio,  Mädchen mit Fächer
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Stellenangebote an Kollegen

MIETER HELFEN MIETERN, Münchner Mieterverein e.V.
sucht engagierte Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,
die Erfahrung im Wohnraummietrecht haben oder bereit sind, sich
in dieses Rechtsgebiet einzuarbeiten. Die ehrenamtliche Beratung
unserer Vereinsmitglieder findet an einem festen Termin (in der
Regel 14-tägig für 1 Stunde) statt. WIR BIETEN unseren über 
40 Berater/innen/n regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen, 
unsere Rechtsprechungssammlung, Recherchenhilfe und damit die
Möglichkeit zur Schwerpunktbildung im Mietrecht. Weitere
Informationen erhalten Sie von Herrn Hofsäß oder Herrn Böhm unter
Tel. 089 / 444 88 20.

Familienrecht 
Renommierte Familienrechtskanzlei in München-Schwabing, modern
ausgestattet, angenehmes Betriebsklima, sucht Fachanwalt/Fach-
anwältin für Familienrecht oder Fachanwaltsanwärter/-in mit 
absolviertem Fachanwaltslehrgang.
Ihre Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich an :
Rechtsanwälte Von Wilmowski, 
Römerstrasse 26, 80803 München oder gerne per email an:
rechtsanwaelte@wilmowski.de

Stellengesuche von Kollegen

Rechtsanwalt, derzeit in Kanzlei für Verkehrsrecht tätig, sucht
Mitarbeit bei RA, Versicherung oder Verband im Großraum
München. Besondere Kenntnisse im Verkehrsrecht und
Arbeitsrecht (Fachanwaltskurs für Arbeitsrecht). Langjährige
Tätigkeit als Großschadensachbearbeiter in Krafthaftpflicht bei
einer großen Versicherung und auch geprüfter Versicherungs-
fachmann.

Mobil: 0170 / 860 21 52 oder Zuschriften an den MAV unter
Chiffre Nr. 106 / November 2009.

Als engagierter und erfahrener Rechtsanwalt, selbständig,

Zulassung 1983, zivilrechtlich ausgerichtet, bin ich derzeit vorwiegend

beratend tätig und verfüge nur über einen kleinen Mandantenstamm

und suche daher die dauerhafte Mitarbeit oder Zusammenarbeit
mit einer Kanzlei, die tatkräftige Unterstützung gebrauchen kann.

Angebote unter aleilo@web.de

Bürogemeinschaften

Rechtsanwälte Weinberger & Partner
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Wir suchen, zunächst in Bürogemeinschaft, eine/n engagierte/n
Kollegin/en (gerne auch Berufsanfänger) mit eigenem

Mandantenstamm für eine langfristige Zusammenarbeit. Unsere
Kanzlei liegt in äußerst attraktiver Lage am Nymphenburger Kanal. 

Die Büroräume sind großzügig ausgestattet. 
Zur Verfügung stehen ein Büroraum sowie gegebenenfalls ein
Sekretariatsplatz. Die Kanzlei ist sachlich und personell bestens 
ausgestattet und bietet ein äußerst angenehmes Betriebsklima.

Südliche Auffahrtsallee 29, 80639 München
Tel.: 089 / 1297091, Fax: 089 / 1296000
email: mail@weinberger-partner.com

Anwaltskanzlei, bestehend aus zwei Anwälten, bietet im Zentrum
(Nussbaumstrasse) in ruhiger Lage, renovierter Altbau, einen Raum von
ca. 16 qm. Kosten netto einschl. NK: € 450,--. Mitbenutzung des
Sekretariats möglich, sowie Anmietung eines Abstellraumes.
Kontaktaufnahme: RA Bester, Tel. 53 88 61 70, Fax 53 88 61 80.

Bürogemeinschaft /Außensozietät

in schönster Innenstadtlage (Fußgängerzone Neuhauserstraße) mit
zwei Rechtsanwältinnen (Fachanwältin für Familienrecht, Erbrecht)
und drei Anwälten (Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Bau- und
Architektenrecht) bietet ein schönes, freundliches, helles Zimmer mit
39 qm an, bei günstiger Kostenstruktur.

Beteiligung an Personal und Mitbenutzung der Ausstattung sind
möglich.

Rechtsanwälte Duge & Tischer
Tel: 089 / 290 44 33

Kanzleiräume in der Innenstadt für 
Bürogemeinschaft/Untermiete/Zusammenarbeit

Die Kanzlei Heinrich & Dörner befindet sich in der Herrnstrasse 48
in München (Zwischen Maximiliansstrasse und Tal / Isartor/ Marien-
platz). Sie liegt in einer sehr schönen, ruhigen Lage mit Park-
plätzen und fußläufig erreichbaren S-Bahn/U-Bahn-Stationen.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind vorwiegend im Öffentlichen
Recht, Planfeststellungs- und Enteignungsrecht sowie Luftver-
kehrsrecht.

Durch die Auflösung der bisherigen Bürogemeinschaft werden
zwei Anwaltszimmer frei. Wir freuen uns über eine Ergänzung
oder Verstärkung unseres Büros. Die Räume werden zurzeit 
renoviert und teilweise umgebaut. Anfragen sind unter 
doerner@hd-rechtsanwaelte.de gerne willkommen.
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Bürogemeinschaft

Moderne Rechtsanwaltskanzlei in der Maximilianstraße bietet einer
Kollegin/einem Kollegen mit eigenem Mandantenstamm ab
01.11.2009 Zusammenarbeit in eigenem Büroraum (16 qm) an.
Moderne Kanzleiinfrastruktur (Empfang, Wartezimmer, Telefon, Fax,
Scanner, E-mail, Internet, Telefonservice) steht zur Verfügung.
Parkplatz vorhanden.

Kontaktaufnahme wird erbeten unter:

Dr. Eberhard Gloning
Maximilianstr. 21
80539 München
Tel: 089/ 242102-0
Fax: 089/242102-20
E-Mail: info@kanzlei-dr-gloning.de
Internet: www.kanzlei-dr-gloning.de

Interprofessionelle Bürogemeinschaft 
am Königsplatz (Brienner Straße)
Helle, freundliche Räume an Rechtsanwalt/Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater in wirtschafts- und familienrechtlicher Kanzlei zu ver-
mieten. Die Kanzlei arbeitet interprofessionell mit Therapeuten
in den Kanzleiräumen in getrennter Einheit zusammen. Ein
Schwerpunkt der Kanzlei ist die außergerichtliche Konfliktbeilegung
auch im Rahmen der Mediation. Nähere Informationen unter
www.ra-kager.de bzw. 089 /18 20 87

e q z Rechtsanwälte

Wir, sechs Rechtsanwälte (alle Ende 30), bieten zunächst in
Bürogemeinschaft ab 01.11.2009 RA/in ein helles, unmöbliertes 
RA-Zimmer (ca. 20 qm) in unserer wirtschaftsrechtlich
(ArbR/Sportrecht/ Handels- und Gesellschaftsrecht/Transportrecht/
Gewerblicher Rechtsschutz) ausgerichteten Kanzlei am Bavariaring
16. Die Mitbenutzung unserer Infrastruktur (IT, Besprechungszimmer,
Bibliothek) nebst Kanzlei-Personal ist selbstverständlich.
Wirtschaftsrechtliche Spezialisierung und eigener Mandantenstamm
sind erwünscht. Nähere Informationen unter: www.e-q-z.de

Kontakt: RAe Dr. Simon Eisenmann und Dr. Christian Quirling,
Tel: 089 / 45 23 55 70

Wir sind

eine Anwaltspartnerschaft m/w mit den Tätigkeitsschwerpunkten
FamR, ErbR, Immobilien-, Miet-, WEG und priv. Baurecht

Wir bieten

- Schöne Büroräume in verkehrsgünstiger (U/S/Bus), aber absolut
ruhiger Lage im Münchner Süden

- Mitbenutzung unserer effizienten, modernen Kanzleiinfra-
struktur mit Fachpersonal bei sehr günstiger Kostenstruktur und
angenehmer Arbeitsatmosphäre.

Wir suchen

Eine freundliche Kollegin oder einen freundlichen Kollegen mit Tätig-
keitsschwerpunkten, die unser Beratungsangebot sinnvoll ergänzen,
die/der sich uns zunächst in Bürogemeinschaft anschließen möchte;
spätere Aufnahme in die Partnerschaft ist nicht ausgeschlossen.

Alles weitere sollte im persönlichen Gespräch geklärt werden. Bei
Interesse wenden Sie sich bitte an RAe Dr. Maukisch & Reichert,
Tel.: 089 / 693781-16 / -17.

Fachanwalts-Kanzlei (Steuerrecht) in München-Pullach sucht
Kollegen/in mit eigenem Mandantenstamm für Bürogemeinschaft
(sonniges Zimmer; wenn erwünscht, auch ein Mitarbeiterplatz), ggf.
kollegiale Vertretung und Nutzung von Synergien, insbesondere  auch
Vermittlung von Mandaten, die außerhalb des eigenen Fachgebiets
liegen.
Neue helle Kanzleiräume, günstiger Mietvertrag, S-Bahn-Nähe,
moderne Ausstattung und Möblierung, engagierte, kollegiale
Mitarbeiter, sehr angenehmes Betriebsklima. Bei Interesse ist auch
freie Mitarbeit möglich. Tel 089 / 74 48 44-0 oder dvbtax-db@gmx.de.

Rechtsanwaltskanzlei mit Schwerpunkt internationalem/ 
österreichischem Recht sowie Wirtschaftsrecht/Versicherungsrecht
im Lehel (1 Gehminute von U-Bahn U5 Lehel) sucht für repräsen-
tative Kanzleiräumlichkeiten

Rechtsanwalt/Anwältin Steuerberater/in
Wirtschaftsprüfer/in

als Untermieter zur Bildung einer Bürogemeinschaft. Spätere
Sozietät kann angestrebt werden. Kontaktaufnahme bitte mit 

RA Mag. Michael Köllner RAe Pflanzl und Koellner
St.-Anna-Str.11 Tel.: +49(0)89 210231-0
D-80538 Muenchen Fax : +49(0)89-210231-10
Mail: info@austrialegal.com Web: www.austrialegal.com

Büroraum/Bürogemeinschaft für RAin/RA, StBin/StB, WP/VBP

In unseren sehr schönen und ruhigen Räumen (179 m²) in bester
Zentrumslage und Gerichtsnähe am Stachus ist ab sofort zum
Kostenpreis noch 1 Chefzimmer (21 m²) frei. Mitvermietung des
großzügigen Besprechungszimmers, weiterer Gemeinschafts-
räume (insges. 95 m²) und sonstiger Büroinfrastruktur (u.a.
Netzwerk RA-Micro). Arbeitsplätze für Personal vorhanden.
Miete (incl. BK) 685,-- €, zuzügl. MwSt (13,00 €/m²).

Wir sind eine mittelständische Sozietät (1RA/vBP, 2RAe) mit wirt-
schaftsrechtlichen und internationalen Schwerpunkten. Umfassende
Fremdsprachenkenntnisse sind eine unserer Stärken. Wir suchen
Partnerinnen/Partner zur Ausnützung von Synergieeffekten, mit
der Bereitschaft zu gegenseitiger Kooperation. Eine langfristige
Zusammenarbeit und eine Mitübernahme des Hauptmietvertrages
wird angestrebt,  eine spätere Sozietät ist möglich.

RAe Maciej Fink Franz, Sophienstr.1, 80333 München
Tel.: 089 - 59 68 54 und 089 - 55 40 08

Nach krankheitsbedingtem Ausscheiden meines langjährigen
Partners suche ich für meine immobilienrechtlich orientierte
Kanzlei in schöner und ruhiger Lage in Schwabing ein oder
mehrere jüngere Kolleginnen/Kollegen zur Zusammenarbeit
zunächst auf Basis der Erweiterung der bestehenden Bürogemein-
schaft (mit Entwicklung gemeinsamer Projekte), die die Kanzlei nach
einigen Jahren des Übergangs ganz übernehmen.

Raumzuschnitte, Sekretariatsnutzungen und Konditionen lassen
sich sehr flexibel gestalten. Freundlicher, lockerer und kollegialer
Umgang ist selbstverständlich.

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte RA Heller unter 089 / 550 60 70
oder unter hww@muenchen-mail.de.
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Anwaltszimmer, 23 qm in zentral gelegenen schönen Altbau -
Kanzleiräumen in der Gabelsbergerstr. 9 an Kollegen / Kollegin  zu 
Euro 465.- / Monat zu vermieten. Mitbenutzung von Empfang,
Aufenthaltsraum / Teeküche und Aktenraum ist inbegriffen.
Tel.: 089 / 28 20 58 (RA Eller).

Bürogemeinschaft/Kanzleiübernahme

Gut eingeführte Zivil- und Wirtschaftskanzlei in Bestlage
Innenstadt sucht engagierte(n) Kollegin/en mit eigenem
Mandantenstamm in repräsentative, langfristig angemietete
Räume in Bürogemeinschaft zur Ermäßigung des Gemeinkosten-
anteils und späteren Übernahme der Kanzlei.

Telefonische Anfragen unter 089 / 26 66 93.

Rechtsanwälte suchen Rechtsanwalt/Rechtsanwältin für 
Bürogemeinschaft

Unsere mit moderner Technik ausgestattete Kanzlei befindet sich 
in repräsentativen Räumen (Altbau/Parkett/hohe Räume) mit circa
145 qm in zentraler Lage in München am alten Botanischen Garten.
Vermietet wird ein Raum mit circa 10 qm für 800 € zuzüglich
Umsatzsteuer inklusive Mietnebenkosten, Strom und Reinigung inklu-
sive Mitnutzung des Empfangsbereiches und des Besprechungs-
zimmers und der Sozialräume. Telefonannahme und Empfang wird
von unserem Sekretariat gerne übernommen.

Bilder der Räumlichkeiten finden Sie unter: 
http://www.TrappKirr.de/Bilder.html

Kontakt RA Michael Trapp | Telefon 0 89 – 55 53 70
EMail TRAPP@TRAPPKIRR.DE | WWW.TRAPPKIRR.DE

Bürogemeinschaft / Partnerschaft 

Unsere Kanzlei ist seit 1971 auf dem Gebiet des Wirtschafts-

und Steuerrechts tätig. Schwerpunkte haben wir in den

Bereichen Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht/

Steuerstrafrecht sowie Erb- und Familienrecht gesetzt.

Zusammen mit der assoziierten Steuerberatungsgesellschaft

betreuen wir mittelständische Unternehmen, Gewerbetreibende

und Freiberufler mit derzeit vier Berufsträgern.

Mit der Aufnahme eines neuen Partners (m/w) beabsichtigen

wir den Ausbau vorhandener oder neuer Kernkompetenzen.

Über eine Bürogemeinschaft lernen wir uns gegenseitig kennen.

Die Aufnahme in die Sozietät kann zeitnah folgen.

Neben Teamfähigkeit legen wir Wert auf eine kollegiale und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.

Wir bieten Ihnen die gemeinsame Nutzung der vorhandenen

Infrastruktur sowie des Sekretariats an.

Die vertrauliche Behandlung eingehender Anfragen ist für uns

selbstverständlich. Ihr Ansprechpartner ist RA Alexander Vetter.

F R I T Z  &  V O N  L E N T Z K E
RECHTSANWÄLTE I STEUERBERATER

ISABELLASTRASSE 17 I 80798 MÜNCHEN

TELEFON + 49 / 89 / 27 37 77 - 40 I FAX - 70

Bürogemeinschaft / Zusammenarbeit

Steuerkanzlei (3 Berufsträger) in repräsentativer Altbau-Etage in
Schwabing (1. Stock, Parkett, Topausstattung mit allen technischen
Erfordernissen und 4 Stellplätzen in Hof) hat 1 - 3 Zimmer der Größen
21 qm, 15 qm, 20 qm einzeln oder im Block zu vermieten.

Bei Interesse bitte e-mail an mail@kanzlei-Knauf.de  
oder unter Tel. 0171 / 725 91 81.

Bürogemeinschaft für
Rechtsanwälte / Steuerberater / Wirtschaftsprüfer

Ein oder zwei Räume, ca. 25 qm/Raum, in Kanzlei in Innenstadtlage

Münchens (Hauptbahnhof) zu vermieten. Kanzlei und Räume sind

repräsentativ und modern. Das Haus verfügt über Stellplätze.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte unter der

Mobil Nr.: 0172 - 913 86 55.

Bürogemeinschaft/Untervermietung

Steuerkanzlei in repräsentativer Altbau-Etage in Obersendling (nähe
Theresienwiese), zentral und ruhig gelegen, bietet ab 1. November 2009
einen ca. 18 qm großen hellen Büroraum mit allen technischen
Erfordernissen, sowie Mitbenutzung der Gemeinschaftsräume an. 

Dipl.-Kfm. Michael Schäfer, Steuerberater
Tel: 089 / 76 10 82
e-mail: Stb.Michael.Schaefer@t-online.de

Ab sofort wird ein helles Bürozimmer in der Widenmayer-
straße frei. Neben diesem sehr repräsentativen Raum mit

Parkett und Stuck können Gemeinschaftsflächen (Empfang, gut

ausgestattete Teeküche) und vor allem ein sehr großzügiger

Konferenzraum (Bibliothek) mitbenützt werden.

Mit drei wirtschaftlich ausgerichteten, sehr umgänglichen

Kollegen auf dem gleichen Stock sind Absprachen (z.B. über

Sekretariatsnutzung usw.) ggf. möglich. Eine moderne

Infrastruktur (Telefonanlage, Netzwerk) und ausreichende

Parkmöglichkeiten (auch für Besucher) sind vorhanden.

Anfrage bitte an RA Aschenbrenner (0176 18817702). 

Bürogemeinschaft 
für Rechtsanwälte / Steuerberater / Wirtschaftsprüfer in
Starnberg suchen Kollegen. Ein bis zwei Zimmer stehen zur
Verfügung.

Zuschriften unter Chiffre Nr. 102 / November 2009 an den
MAV erbeten.

Steuerberater bietet Bürogemeinschaft

-nicht nur- zwecks gegenseitigem Blumengießen. In einem
Nichtraucherbüro in München-Laim werden ab Januar 2010 bis zu
4 Räume (10, 15, 17 und 28m²) frei. Ruhige Lage, immer
Parkplätze, U-Bahn (Laimer Platz) 10 min, Bus 1 min.

Bei Interesse bitte bei Herrn Söhner unter 089/74019997 melden
oder gsoehner@stb-soehner.de
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KANZLEI IN GILCHING bei München:

Ich Rechtsanwalt 50 Jahre, Tätigkeitsbereich: Familienrecht, Erbrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht, Privates Baurecht, sucht
Rechtsanwälte / Rechtsanwältinnen zur weiteren

Bildung einer Bürogemeinschaft.

Konditionen sind Vereinbarungssache. Interessenten melden sich
bitte bei RA Dr. Thomas Schröcksnadl, Römerstr. 27, 82205 Gilching,
Telefon: 08105/77813.

Bürogemeinschaft
Kanzleigemeinschaft vermietet in repräsentativem Jugendstilhaus
zwischen Beethoven- und Goetheplatz (U3/U6) Büroraum 22 qm zu
monatlich EUR 750,00 netto, incl. Benutzung der Gemeinschafts-
räume. Mitbenutzung des Sekretariats sowie der technischen
Einrichtungen möglich.
Telefonische Anfragen unter 089 / 544 16 90.

Vermietung

SOFORT STARTBEREIT in Ihrem neuen Büro! Repräsentatives
und günstiges Büro-Loft, ideal für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
und/oder Anwälte. Großzügiger Empfangsbereich mit hochwertiger,
voll eingerichteter Rezeption (Theke, Schränke, Arbeitstische). 
4 Büroräume von 20-35 qm, Gesamtfläche 170qm; eine flexible
Aufteilung der Bürofläche an mehrere Einzelmieter oder an eine
Bürogemeinschaft ist denkbar. Miete 8,- €/qm, Miete Einzel-
büro ab 250,- €.Verkehrsgünstige Lage im westlichen Münchner
Umland in Eichenau. 
Die Ausstattung ist hochwertig und funktionell: eine vollausgestat-
tete Teeküche mit Kühlschrank, Geschirr und Kaffeemaschine,
getrennte WCs (Damen/Herren) mit Dusche sind vorhanden.
Schöne Einbauschränke mit Hängeregister und Ablageflächen sind
als Raumteiler zwischen Büro 1 und 2 eingerichtet und werden mit
vermietet. Das Objekt verfügt über ein Netz für EDV und
Telekommunikation. Richten Sie Ihre Anfrage gerne an
Rechtsanwältin Claudia Spindler, 089 / 283060, 0176 / 96448404.

Detailierte Informationen unter
http://www.immobilienscout24.de/40650586

Richten Sie Ihre Anfrage gerne an Rechtsanwältin Claudia Spindler,
089 / 28 30 60, 0176 / 96 44 84 04

Wir sind eine Bürogemeinschaft von sechs (Fach-) Anwälten und
Anwältinnen (Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, Familienrecht,
Steuerrecht u.a.) in bester Münchner Innenstadtlage (zw. Marien-
platz und Viktualienmarkt) mit guter Infrastruktur. Eines unserer
hellen Anwaltszimmer zu ca. 25 m² würden wir gerne einer
Kollegin oder einem Kollegen zur Verfügung stellen. Bei erfolg-
reicher Zusammenarbeit ist die Bildung einer Partnerschaft odgl.
denkbar, aber nicht Bedingung.

Wenn dieses Angebot Ihr Interesse geweckt hat, nehmen Sie bitte
Kontakt auf mit RAin Nehl unter ranehl@nehlundbaier.de oder
unter 089/18929180.

Rechtsanwältin, 38 Jahre alt, Tätigkeitsschwerpunkte Miet-/
WEG-Recht sowie Arbeitsrecht, eigener Mandantenstamm 
vorhanden, sucht zum 01.01.2010 Anschluss an zivilrechtliche
Kanzlei in möglichst zentraler Lage. Benötigt werden ein
Anwaltszimmer sowie ein Sekretariat mit 1 -2 Arbeitsplätzen.

Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. 107 / November 2009.

Sophienstraße / Alter Botanischer Garten

1 Anwaltszimmer (ca. 20 qm) sowie 1 Sekretariatsplatz, Aktenlager-

raum, wahlweise Garage, ausreichende Parkmöglichkeiten, ab dem

01.01.2010 zu vermieten. Wir wünschen uns kollegiale Zusammen-

arbeit und gegenseitige Urlaubsvertretung.

Rechtsanwälte Scherzler & Partner
Tel. 59 55 56 / Fax 59 87 47

Kanzleiübernahme

Verkäufe

Termins-/Prozessvertretung

Belgien und Deutschland
PETER DE COCK

ADVOCAAT IN BELGIEN

RECHTSANWALT IN DEUTSCHLAND

(EIGNUNGSPRÜFUNG 1994 BEST.)
steht

Deutschen Kollegen für Mandatsübernahme im gesamten 
belgischen Raum zur Verfügung

über 30 Jahre Erfahrung mit Handels-, Straf- und Zivilrecht, 
Bau-, Transport- und Verkehrsrecht, Eintreibung, Schadens-
ersatzforderungen, Klauselerteilung, Zwangsvollstreckung

Mediation und Arbitration. Umfangreiche Sprachkenntnisse
Deutsch, Flämisch, Holländisch, Französisch und Englisch

KAPELSESTEENWEG 48, B-2930 BRASSCHAAT (ANTWERPEN)
TEL. 0032 3 646 92 25 - FAX. 0032 3 646 45 33

E-MAIL: adv-ra.peterdecock@skynet.be
INTERNET: www.peterdecock.net

Zu verkaufen gegen Abholung:

NJW: Jg. 1993/II bis einschl. 1997: gebunden (€ 150.-/Jg.)
Jg. 1998 bis einschl. 2000: ungebunden (€ 120.- /Jg.)

NZS: Jg. 2006 bis einschl. 2009: ungebunden (€190.-/Jg.)
infoalso: Jg. 2001 bis einschl. 2008: ungebunden (€ 35.-/Jg.)

Alle Bände vollständig und einwandfrei. 
Ungebundene Jahrgänge mit Register.

RAin Elisabeth Brörken, Tel.: 089 / 24 24 59 69 AB

Alteingesessene renommierte Anwaltskanzlei in Kreisstadt

Nähe Münchens sucht Nachfolger. Durchschnittlicher Jahresumsatz

der letzten 3 Jahre ca. 285t € netto. Schwerpunkte sind allg.

ZivilR, VerkR, MietR, ArbR. Bisher im Wesentlichen als Einzelkanzlei

mit 1 freien Mitarbeiter geführt, ausbaufähig. Repräsentative Räume,

moderne Ausstattung. Kurzfristige Übernahme angestrebt.

Geeignet für 1-2 Kollegen (m/w) mit mind. 2-3 Jahren

Berufserfahrung. Fachanwaltschaft (FamR, VerkR) wäre von

Vorteil. Übergangstätigkeit des bisherigen Inhabers möglich. Faire

Konditionen. Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 105 / November 2009.
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Stellenangebote nicht jur. Mitarbeiter

Mittelständische Rechtsanwaltskanzlei sucht

Rechtsanwaltsfachangestellte/n

mit Freude an Eigenverantwortlichkeit für interessante Tätigkeit bei sehr
guter Bezahlung. Zuschriften unter Chiffre Nr. 109 / November 2009 
an den MAV erbeten.

Stellengesuche nicht jur. Mitarbeiter

Versierte und gewandte RA-Sekretärin, in ungekündigter Stellung
tätig, sehr arbeits- und ebenso schreibfreudig, für die ihr Beruf noch
„Berufung“ ist, sucht neuen Arbeitsplatz, an dem sie ihre durch mehr
als zwanzigjährige Berufserfahrung erworbenen Fähigkeiten und
Kenntnisse einbringen kann, gerne auch in kleinerer Rechtsanwalts-
kanzlei mit gutem Betriebsklima.

Bitte Anschriften unter Chiffre Nr. 108 / Novmeber 2009.

Langjährige Rechtsanwaltsfachangestellte mit allen in einer Kanzlei
anfallenden Sekretariatsaufgaben vertraut, sucht für 32 Stunden oder
40 Stunden neues Aufgabengebiet.

Zuschriften erbeten unter Chiffre Nr. 103 / November 2009.

Erfahrene/r engagierte/r Rechtsanwaltsfachangestellte/r 
in Teilzeit (tägliche Arbeitszeit 5-6 Std.) für Anwaltskanzlei im
Münchner Süden gesucht. Schriftliche Bewerbungen bitte an 

Rechtsanwalt Günter Kern, 
Geiselgasteigstraße 122, 81545 München 
oder per Mail an kanzlei@rechtsanwalt-guenter-kern.de

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin, München und
Zürich übernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB München CLLB Berl in
Liebigstr. 21, 80538 München Dircksenstr. 47, 10178 Berlin    
Tel.: (089) 552 999 50 Tel.:  (030) 288 789 60                        
Fax: (089) 552 999 90 Fax:  (030) 288 789 620

CLLB Zürich
Brandschenkestrasse 150, CH-8002 Zürich (ZH)
Tel.: 0041 (0) 44 201 12 18
Fax: 0041 (0) 44 201 12 19

mail: kanzlei@cllb.de
web: http://www.cllb.de

TERMINVERTRETUNG IM LG-BEZIRK COTTBUS sowie
am LG Potsdam und am LG Frankfurt/Oder

und an dem AG Cottbus, AG Lübben, AG Guben, AG Senftenberg
und AG Bad Liebenwerda auf Verhandlungsbasis. Schwerpunkte auf
den Gebieten des allg. Zivilrechts, Familienrecht und Verkehrsrecht.

ANFRAGEN: RA Björn Blume, 
Ratsvorwerker Weg 1, 15907 Lübben, 
Tel.: 03546 / 18 24 64, Fax: 03546 / 18 24 62 
E-Mail: RA.B.Blume@t-online.de
www.rechtsanwalt-luebben.de

Rechtsanwaltsfachangestellte mit langjähriger Berufserfahrung
bietet auf freiberuflicher Basis professionelle Unterstützung bei
allen anfallenden Kanzleitätigkeiten, eigenständige Erledigung
von Mahn- u. Vollstreckungsverfahren (RenoStar-Lizenz 
vorhanden), Tel. 0177/722 53 50.

Dienstleistungen

- Bürodienstleistungen aller Art - 
Sabine Raab

Rechtsanwaltsfachangestellte, selbständig,
bietet Aushilfe, stundenweise, gerne auch langfristig 

vor Ort in Ihrer Kanzlei bzw. am Heimarbeitsplatz 
bei Krankheit, Urlaub und Personalengpässen 

Sprachen: Deutsch, Englisch
Tel: 0175/ 41 46 337

Ich habe wieder Kapazitäten frei! Gern komme ich in Ihre Kanzlei
und erledige die erforderlichen Arbeiten (Excel, Word, RA-Win,
Advoware, Phantasy oder RA-Micro) oder ich hole mir Diktate/ZV-
Aufträge bei Ihnen ab und liefere in kürzester Zeit zurück. Dies alles
zu einem fairen Preis! Ich freue mich auf Ihren Anruf. 

Büroservice für Anwaltskanzleien Britta Ziep. Tel.: 08158 / 79 42
oder 0178 / 798 08 44.

Bilanzbuchhalter (IHK), Steuerfachgehilfe (IHK) mit lang-
jähriger Berufserfahrung bei StB, WP, RA und Patentanwälten
erledigt zuverlässig alle Arbeiten in Ihrem Büro oder außer
Haus in München und Oberbayern. Ich bin fit in Englisch und 
MS-Office, Datev, PatOrg, PatFibu, Lexware und Stotax. Mit meiner
eigenverantwortlichen und teamorientierten Arbeitsweise entlaste
ich Sie von allen „Problemen“ im Bereich Rechnungswesen.
Meine Tätigkeitsschwerpunkte sind Finanzbuchhaltung, Lohnab-
rechnung, Mahnwesen, Controlling, Forderungsmanagement
und Gewinnermittlung. Unterlagen können auf Wunsch auch
abgeholt und nach Erledigung wieder zurückgebracht werden.
Urlaubsvertretung und Projektarbeit möglich. 

Email: diebilanzbuchhalter@yahoo.de   

�����������		�� �
������ �
����������������

Abrechnungen für Anwaltskanzleien
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Sekretärin / Assistentin (freiberuflich)

perfekt in allen Büroarbeiten, langjährige Erfahrung in versch. 
RA/WP-Kanzleien, auch Verlage/Medien/Arch. - Ing. Büros,  (z.B. Phar-
marecht/ Vertragswesen) übernimmt Sekretariatsaufgaben (keine
RA-Gehilfin) und/oder Schreibarbeiten (MS-Office) in Ihrem Büro
oder in Heimarbeit. 

Schnelles, korrektes Arbeiten zugesichert, Teilzeit/halbtags
und/oder sporadisch aushilfsweise.

Tel.: 089141 1996, Fax: 089 143 44 910, mobil: 0170 184 3338
oder Email: rose-marie.wessel.pr@arcor.de.
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Schreibbüros

Schreibbüro Rigl
RA-Fachangestellte übernimmt Urlaubsvertretung Schreibarbeiten,

auch von zu Hause mit DictaNet

Telefon-Nr.: 089 / 90 54 16 04

oder 01 77 / 67 02 824

Telefax-Nr.. 0 89 / 41 15 75 92

e-mail: pr.petra.richter@nexgo.de

Übersetzungsbüros

FACHÜBERSETZUNGEN - WIRTSCHAFT / RECHT

ENGLISCH - DEUTSCH / DEUTSCH - ENGLISCH

Marion Huber
(Muttersprache Englisch)

Öffentl. best. & allg. beeid. Übersetzerin (BDÜ)

Millöckerstr. 6, 81477 München
Tel: 089 / 784 90 25 Fax 089 / 78 26 55

E-Mail: marionhuber@t-online.de

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT
ENGLISCH -  DEUTSCH

Gabriele Schuster
Rechtsassessorin und Übersetzerin

Luitpoldstr. 6 - 82140 Olching
Tel. 08142/6528951 – Fax 08142/6528952

E-Mail: info@german-lingo.com

Dienstleistungen Staimer 

Schreibarbeiten nach Vorlage, Band und digital. 

Wir entlasten Ihr Büro preisgünstig.

Tel.: (089) 42 12 47 - Fax (089) 42 29 56

E-mail:BueroStaimer@aol.com

Eilservice

IHR SEKRETARIAT Karin Scholz
Büro- und Schreibservice

Urlaubs-/Krankheitsvertretungen
Nähe Hbf. – Karlstraße 42

Tel: 089/55 02 77 77
Mobil: 0160/97 96 00 27

www.sekretariat-scholz.de

Übernehme Schreibarbeiten aller Art, nach Band oder digital

(DictaNet, Olympus DSS), vor Ort oder in meinem Home-Office.

Interessiert? Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 104 / November 2009.

D E U T S C H  -  I T A L I E N I S C H  -  D E U T S C H

Fachübersetzungen

Beglaubigte Übersetzungen & Dolmetschen

SCHNELL � ZUVERLÄSSIG � GENAU

Sabine Wimmer
Öffentl. best. & allg. beeid. Übers. & Dolmetscherin (VbDÜ)

Thalkirchner Straße 81(AK), Büro 400, 81371 München

Postanschrift: Postfach 75 09 43 - 81339 München

Tel.: 089-36 10 60 40 Mobil: 0177-36 60 400 

Fax: 089-36 10 60 41

E-mail: info@trans-italiano.de - Web: www.trans-italiano.de

ÜBERSETZUNGEN
★ ★ ★

ITALIENISCH -> DEUTSCH -> ITALIENISCH

Vertragsrecht, Handelsregisterauszüge, Medizinalrecht 

Doris Temme, öffentl. best. und beeidigte Übersetzerin 

Telefon 089/32120372 Fax 089/3108558 
Mobil 0172 9863106 email doristemme@gmx.net

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT / WIRTSCHAFT

von einem qualifizierten und erfahrenen Team

- auch Eilaufträge -

� Englisch

� Französisch

Dipl.-Volksw. Raymond Bökenkamp

Dietlind Bökenkamp

Gerichtlich bestellte und beeidigte Übersetzer (BDÜ/VbDÜ)

Birkenleiten 29 · 81543 München

Tel.: 089 / 62 48 94 96 · Fax: 089 / 62 48 94 97

E-Mail: buero-boekenkamp@t-online.de

SPANISCH – ÜBERSETZUNGEN

JURISTISCHE FACHTEXTE
VERTRÄGE ● URKUNDEN

GERDA PERTHEN
Öffent. best. u. beeidigte Übersetzerin

Reutterstr. 80 ● 80689 München
Telefon: (089) 58 78 04

Fax: (089) 58 25 38
Mobil 0172 6470991
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Buchbindereien

Schulungen

FACHÜBERSETZUNGEN / BEGLAUBIGUNGEN
ITALIENISCH / DEUTSCH

Recht / Technik
Andrea Balzer

Öff. best. u. allg. beeid. Übersetzerin
(BDÜ, VbDÜ, tekom)

Einsteinstr. 151, 81675 München
Tel.: 089 / 54 76 33 90; Fax: 089 / 54 76 33 89

info@fach-uebersetzen.de

COACHING GEGEN REDEANGST UND LAMPENFIEBER
Fast 80% der Menschen, die öffentlich auftreten,

haben Lampenfieber – und kaum einer redet
davon, geschweige denn, weiß dagegen Rat!

Ich biete im Einzelcoaching professionelle Hilfe an,
sich schnell und effektiv

- vom störenden Lampenfieber zu befreien,
- die dadurch freiwerdende Energie in höhere

Konzentration und Fokussierung umzuwandeln,
- mehr Selbstsicherheit für Auftritte, Reden

und Vorträge zu gewinnen!

ESTHER LEUE M.A.
Coaching und Psychologische Beratung

Beltweg 12, 80805 München,
Weitere Infos oder Terminvereinbarung:

Tel.: 089 / 470 84 740, Web: www.esther-leue.de

Wir übernehmen sämtliche Bindearbeiten
Ihrer Fachzeitschriften (NJW, Anwaltsblatt 

FamRz etc.) zu günstigen Bedingungen.
Besorgung von fehlenden Heften und EBD,

Abholung und Lieferung möglich
Bitte informieren Sie sich:

BUCHBINDEREI BAUER, Beethovenstr. 1
80336 München

Tel.: / FAX 089 / 537 337

Anzeigenpreisliste
(Auszug, gültig ab 01.04.2008)

Kleinanzeigen:

Kleinanzeigen bis 10 Zeilen 25,86 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 3,5 x 8,4 cm, 

Kleinanzeigen bis 15 Zeilen 38,79 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 5,0 x 8,4 cm, 

Kleinanzeigen bis 20 Zeilen 51,72 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 7,0 x 8,4 cm, 

Ab 20 Zeilen Preis auf Anfrage, Chiffreanzeigen sind ohne
Aufpreis möglich, die Weiterleitung der Eingänge erfolgt in
der Regel am Eingangstag.

Gewerblich:

Anzeige viertelseitig 180,67 EUR zzgl. MwSt.

Anzeige halbseitig 321,09 EUR zzgl. MwSt.

Anzeige ganzseitig 603,36 EUR zzgl. MwSt.
(Satzspiegel oder A4)

Mehrpreis für Sondergestaltung auf Anfrage.
(Rahmen/ Platzierung/ Gestaltung/ Scannen)

Mediadaten:

Format Din A 4, Satzspiegel 180 mm x 257 mm,
Anzeigenteil: 2-spaltig, Spaltenbreite 84 mm

Farbe 1c (schwarz), 
farbig auf Anfrage gegen Mehrpreis

Daten für Kleinanzeigen: Text per Fax oder Email, 
pdf (Graustufen, CMYK bei Farbanzeigen, hoch-
aufgelöst, mind. 300 dpi, Logos u. Schriften einge-
bettet), jpg, tif, andere Formate auf Anfrage.

Anzeigenschluss ist jeweils der 10. Kalendertag eines Monats
für den nächsten Monat.

Alle Anzeigen werden ohne Aufpreis parallel auch in der 
Internet-Ausgabe der Mitteilungen auf der MAV-Homepage
(www.muenchener.anwaltverein.de) veröffentlicht.

Anzeigenannahme:

MAV GmbH, Claudia Breitenauer
Karolinenplatz 3 / Zi. 207, 80333 München
Tel 089. 55 26 33 96, Fax 089. 55 26 33 98
eMail c.breitenauer@mav-service.de

oder über die Geschäftsstellen des MAV, Maxburgstaße oder
Justizpalast. Anschriften siehe im Impressum.

Bitte beachten Sie für Ihre Anzeigenplanung:
Die letzte Ausgabe in diesem Jahr ist die Dezember-Ausgabe. Im
Januar erscheint keine Mitteilung. Die nächste Ausgabe ist wie
gewohnt die Doppelausgabe Januar/Februar 2010.
Anzeigenschluss ist der 15. Januar 2010

Service:
Zusendungen auf Chiffre-Anzeigen werden von uns in der Regel
am Tage ihres Eingangs an den Inserenten weitergeleitet. Sperr-
vermerke sind möglich. Senden Sie Ihre Chiffre-Antwort bitte 
mit Angabe der Chiffre-Nummer an eine der drei folgenden 
Anschriften: 

Münchener AnwaltVerein e.V.
Maxburgstr. 4 /C, Zi. 142, 80333 München

Münchener AnwaltVerein e.V.
Prielmayerstr. 7 /Zi. 63, 80335 München

MAV GmbH
Karolinenplatz 3, Zi. 207, 80333 München



KRATZER 
EDV GmbH

Oberanger 45
80331 München

 

Telefon:       

 

089 / 23 23 66 - 66

 

089 / 23 23 66 -   0

Internet:  www.kratzer-edv.de

 

Fax:           

E-mail:  info@kratzer-edv.de

           Phantasy

Mehr Informationen:

http://www.kanzleibetreuung.de

Kratzer EDV GmbH - IT Systemhaus für Rechtsanwälte

Server- und Netzwerkbetreuung, Standortvernetzung, Servervirtualisierung/-konsolidierung

Security-Lösungen: Firewall, Messaging Security, Virenschutz, Verschlüsselung

Branchenlösungen: DATEV System-Partner, DATEV System-Partner für Phantasy

Grundig CGP Partner für digitale Diktierlösungen und analoge Systeme

Die Softwarelösung für Rechtsanwalts- 
und interdisziplinäre Kanzleien

Fordern Sie eine kostenfreie Präsentation 
und Teststellung an:

Telefon: 089 / 232366-0   E-Mail: phantasy@kanzleibetreuung.de

vom führenden IT-Dienstleister für Rechtsanwälte,
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

innovativ, leistungsfähig und flexibel

individuell auf Ihre Anforderungen anpassbar

Premiumlösung für einen durchgängig IT-gestützten Workflow

monatliche Softwareüberlassungspauschalen anstelle von
teuerem Softwarekauf - schont das Investitionsbudget

interessante Angebote für Kanzleigründer und Umsteiger
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